
Augenärztliche Bescheinigung   (Stand: 5/2006)

zur Vorlage beim zuständigen Augenarzt des

Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) e.V.

Name:..................................... Vorname: ............................................

Geburtsdatum: ....................... Landesverband:...................................

Bisherige Startklasse: ................... Verein: .................................................

Sportart/en:.........................................................................................................

Sehleistung ohne Korrektur: RA: LA: BIN:

Sehschärfe mit bestmöglicher Korrektur: RA: LA: BIN:

Lichtschein? Erkennen der Form einer Hand

in jeglicher Entfernung und Richtung, also

auch Fingerzählen in allernächstem Abstand?

Refraktion: RA:

LA:

Gesichtsfeldeinschränkung in Grad: RA: LA: BIN:

(Goldmann III / 4)

Kontaktlinsenträger: Ja: � Nein: �

Sehschärfe mit Kontaktlinse: RA: LA: BIN:

Diagnose(n):

Einschränkung der Sportfähigkeit aus augenärztlicher Sicht:

Ort / Untersuchungsdatum Stempel / Unterschrift



Erläuterungen zur Augenärztlichen Bescheinigung

Klassifizierung Sehgeschädigter im DBS

Die Klassifizierung blinder und sehbehinderter Sportlerinnen und Sportler erfolgt unter gleichzeitiger 

Vorlage des Startpasses und der im Original vollständig ausgefüllten “Augenärztlichen Bescheinigung 

zur Vorlage beim zuständigen Augenarzt des Deutschen Behindertensportverbandes“ (Formblatt siehe 

DBS – Handbuch). Die eingereichte augenärztliche Bescheinigung verbleibt zur Archivierung beim 

zuständigen DBS-Augenarzt. In der Regel gilt eine Klassifizierung drei Jahre oder auf Dauer 

(“permanent“). Abweichende Regelungen werden zusätzlich vermerkt. Augenärztliche Bescheinigung 

und Untersuchungsbefund dürfen nicht älter als 2 Jahre sein.

Eine Klassifizierung durch den vom DBS-Präsidium bestätigten DBS-Augenarzt müssen nachweisen:

- alle Mitglieder des A-,B-, C (CN) – Kaders

- alle SportlerInnen, die an deutschen und / oder internationalen Meisterschaften im In- und Ausland 

teilnehmen, hierzu zählt auch der Jugend-Länder-Cup der Deutschen Behinderten-Sportjugend 

(DBSJ)

- alle SportlerInnen, die im Ausland starten

Eine Überprüfung der Startklasse muss alle drei Jahre von Seiten der SportlerInnen unter Vorlage des 

Startpasses und einer aktuellen augenärztlichen Bescheinigung veranlasst werden. Ausgenommen 

hiervon sind die SportlerInnen, die als „permanent“ eingestuft sind (jedoch der Möglichkeit eines 

außerordentlichen Protestes unterliegen). DBS-Sportärzte und / oder DBS – Augenarzt sind berechtigt, 

jederzeit den Startpass einzusehen.

Ein Protestverfahren oder eine außerordentliche Überprüfung der Startklasse ist durchzuführen auf 

Antrag

- des Abteilungsvorstandes

- des DBS – Sportärzte

- des Sportlers oder der Sportlerin (Gebühr € 77,00)

- des DBS – Vizepräsident Medizin

- des DBS – Augenarztes

Die Wettkampfbeobachtung ist Bestandteil der Klassifizierung. Eine Änderung der Startklasse auf 

Grund einer Wettkampfbeobachtung oder anderer außergewöhnlicher Umstände (entsprechend gültiger 

internationaler Klassifizierungsregeln IPC /IBSA) ist nur im Zusammenhang mit einer erneuten 

augenärztlichen Untersuchung möglich. Der DBS-Augenarzt entscheidet im Einvernehmen mit dem 

Bundessportarzt, ob die augenärztliche Untersuchung durch einen Augenarzt nach Wahl des Sportlers 

oder durch ihn persönlich durchgeführt wird. Dem DBS-Augenarzt obliegt die jeweils letzte 

Entscheidung über eine Startklasse.


